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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die On Energy Solarprojekt Elf GmbH & Co 
KG plant in der Gemeinde Oberthal, im 
Ortsteil Oberthal, östlich des Siedlungs- 
körpers von Oberthal und in kurzer Entfer-
nung westlich des Gombaches, die Realisie-
rung eines Solarparks.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Oberthal stellt den Geltungsbereich als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Der Solarpark 
ist auf dieser Grundlage nicht realisierbar. 
Aus diesem Grund wird der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 
BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 5,4 ha. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberthal 
hat den Beschluss gefasst, den rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar-
park Westliche Gombach“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Sonderbaufläche für 
Photovoltaik, um die Errichtung einer Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage planerisch 
vorzubereiten.

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunigte 
und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundesre-
gierung.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Hierfür sollen die Ausschreibungen für 
Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten geöffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Bereich handelt es sich um eine in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung (Der Umweltbericht ent-
spricht dem Planwerk zum Bebauungsplan 
„Solarpark Westliche Gombach“). 

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die ARK - Umweltplanung und Consulting 

Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich östlich 
des Siedlungskörpers von Oberthal und in 
kurzer Entfernung westlich des Gombaches.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird in allen Rich-
tungen von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen begrenzt:

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist in allen Richtungen von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen umge-
ben. 

Das Plangebiet stellt sich ebenfalls aktuell 
als landwirtschaftlich genutzte Fläche dar. 

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Vorhabenträger plant eine Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage.

Alternativen wurden im Rahmen der 
Standortsuche sowie der Erstellung der 
FNP-Teiländerung untersucht.

Bei der Standortsuche konzentrierte sich die 
On Energy Solarprojekt Elf GmbH & Co KG 
auf Flächen in der Gemeinde Oberthal, aus 
denen ein großflächiges, zusammenhän-
gendes Plangebiet geschaffen werden 
kann, unter Berücksichtigung der Restriktio-
nen durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen so-

wie Exposition und Topografie, Größe der 
Fläche, ökologische Wertigkeit und Eigen-
tumsverhältnisse bzw. Flächenverfügbar-
keit.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Hierfür sollen die Ausschreibungen für 
Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten geöffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Bei dem als Sonderbaufläche darzustellen-
den Bereich handelt es sich um eine in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ dargestellten Potenzialfläche.

Auf Grundlage der genannten Kriterien fiel 
die Wahl auf das Plangebiet.

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. 

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende 
Erschließung des Gebietes eine Minimie-
rung der ökologischen Beeinträchtigungen 
und damit eine größtmögliche Umwelt-
verträglichkeit. 

Auf dem Standort selbst wurden mehrere 
Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie 
der gewünschten Nutzung mit spezifischen 
Anforderungen an Andienung und Zu-
schnitt sowie der bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung nicht. 

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung.

Orthophoto mit Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Oberthal

Güdesweiler

Lindener Hof

Bliesen
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Oberthal, Ortsteil Oberthal

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • keine Restriktionen für das Plangebiet

• das Planvorhaben steht nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-Teilabschnitt 
Umwelt

Landschaftsprogramm • gesamtes Plangebiet als Landwirtschaftsfläche dargestellt

• gesamtes Plangebiet mit dem Ziel zur Entwicklung und Durchführung von Erosions-
schutzmaßnahmen in Schwerpunkträumen der Bodenerosion auf landwirtschaftli-
chen Nutzflächen dargestellt

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Die nächst gelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich in 2,4 km (LSG „Südteil 
des Nohfeldener Rhyolitmassivs“) und ca. 3,1 (NSG „Naturschutzgroßvorhaben Ill“) 
km Entfernung  und damit außerhalb jeglicher direkter Einflussbereiche für die dort 
gemeldeten Lebensräume und Populationen. Gleichwohl ist die Planungsfläche für 
den dort gemeldeten Rotmilan potenzieller Nahrungsraum und dahingehend auf der 
artenschutzrechtlichen Ebene zu prüfen. Für die anderen dort gemeldeten Arten 
kommt die Planungsfläche als Teillebensraum nicht in Betracht.  

• Von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen der NATURA 
2000-Gebiete kann daher zunächst ausgegangen werden. Die Notwendigkeit einer 
näheren Betrachtung n. Art. 6 FFH-RL und §§ 34ff. BNatSchG (auch im Rang einer 
Vorprüfung) wird nicht gesehen. 

Naturpark • Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium, da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

• Der Planbereich liegt weder innerhalb von Schutzgebieten nach WHG/SWG (Wasser-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) noch innerhalb von Schutzgebieten n. 
BNatSchG. 

• Ca. 250 m westlich beginnt das LSG L 02 08 110 - LSG im LK St. Wendel - in der Stadt 
St. Wendel (VO v. 12.08.1976, ABl.d.S. Nr. 41, S. 905ff.). Verbotstatbestände betreffen 
die Gebietskulisse und sind somit nicht tatbeständig.

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• Ebenso wenig liegt das Vorhabengebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.

Informelle Fachplanungen • Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Flächen der Biotopkartierung registriert. 
Im insgesamt an hochwertigen Biotopflächen armen Umfeld sind lediglich einzelne 
kleinere Grünländer als FFH-Lebensräume (magere Flachlandmähwiese = FFH-LRT 
6510) auskartiert, allerdings alle in einem ungünstigen  Erhaltungszustand. Um den 
Gombach sind einzelne nach n. § 30 BNatSchG geschützte Biotope dargestellt. Das 
Gombachtal ist zudem als ABSP-Fläche 6408-0178 erfasst. 

• Relevante Beschattungseffekte auf den südlich angrenzenden LRT BT-6408-0105-
2015 lassen sich aufgrund der Exposition ausschließen.
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Kriterium Beschreibung

• Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen von i.S.d. besonderen Artenschutzes rele-
vanten Arten innerhalb des Geltungsbereiches bzw. im direkten Planungsumfeld. Die 
ABDS-Punkdaten (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) belegen in einem 
Umkreis von weniger als 1 km um den Planungsstandort einen Nachweis der Zaun-
eidechse (S. Caspari, 2009) nördlich der ehemaligen Bahnlinie (jetzt Radweg), in et-
was weiterer Entfernung des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar). Beide Arten wur-
den im Rahmen einer Transektbegehung zum Faltermonitoring westlich der Sied-
lungslage von Oberthal in eher untypischen Habitatstrukturen (Acker, Intensivgrün-
land) erfasst.

• Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) listet innerhalb eines 1 km-Radius um 
den Geltungsbereich unter den im Sinne des besonderen Artenschutz relevanten Ar-
ten lediglich die Nachtigall und die Bekassine auf. Die Nachweise stammen aus der 
OBS-Kartierung in den 80er und frühen 90er Jahren.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Bestand und Bewertung des Umweltzustands

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora: Biotope und Vegetation:

• Die gesamte Planungsfläche wird landwirtschaftlich genutzt und umfasst einen aktu-
ell mit Getreide bestellten Ackerschlag. Am Südrand ragen eine Baumhecke und ein 
kleines Schlehengebüsch geringfügig in den Geltungsbereich. Sie werden von der 
Modulbelegungsfläche ausgenommen. 

• Die Fläche wird nördlich von einem asphaltierten und südlich von einem geschotter-
ten Feldwirtschaftsweg begrenzt.

Abb.: Blick vom nördlich vorbeiführenden Feldwirtschaftsweg auf den Standort des geplanten Solarparks 
(links, im Bildhintergrund rechts befindet sich die südlich angrenzende Hecke); Blick von Süden auf die 
leicht ansteigende Planungsfläche (rechts) 

Abb.: Blick von Westen auf die südliche Grenze der geplanten PVA mit Hecke (links); Schlehen-Weißdorn-
Hecke am Südrand (rechts)

• Die nicht mit Gehölzen bestandenen Abschnitte entlang des südlich vorbeiführenden 
Feldwirtschaftsweges wird von einem stark eutraphenten Grassaum mit Dactylis glo-
merata, Alopecurus pratensis und Urtica dioica eingenommen, der sich am Südost-
rand zu einer ca. 10m breiten Restfläche ausweitet.
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Kriterium Beschreibung

• Die Ackerfläche war zum Zeitpunkt der Untersuchungen mit Roggen bestellt. Acker-
wildkräuter wurden im Zwischenstand nicht entdeckt. Eine standorttypische Segetal-
flora ist auch im Randbereich des intensiv bewirtschaften Schlages (bis auf den aus-
kartierten Saum) nicht ausgebildet.

• Nach gegenwärtigem Kenntnisstand können die randlichen Gehölze am Südrand er-
halten werden, da der Solarpark von der Nordseite her erschlossen wird. Daher sind 
ausschließlich Ackerflächen und nitrophile Säume und daher Biotope geringer Wert-
zahlen betroffen.

Fauna: Avifauna

• Grundsätzlich ist die Planungsfläche aufgrund der floristischen Ausstattung und der 
Strukturarmut als Defizitraum zu beurteilen, der für die planungsrelevanten Brutvögel 
mit Ausnahme agrophiler Arten nur geringe Lebensraumpotenziale bietet. Relevant 
könnte jedoch die Nutzung als Teillebensraum (Nahrungsgäste) auch durch Brutvögel 
der Wälder und Halboffenlandschaft sein (z.B. Rotmilan).

• Nach den von FLADE (1994) für seine Studie zu den Brutvogelgemeinschaften Mittel- 
und Norddeutschlands definierten Lebensräumen kommen im Planungsraum vor:

• Ackerflächen: Intensivbewirtschaftung, die Ackerfläche und die randlichen eu-
traphenten Grassäume sind der eigentliche Standort der Modultische, die randli-
chen Hecken bleiben ausgeschlossen  

• Feldgehölze, Baumreihe, Hecke: randlich am PVA-Standort

• Anhand der den Planungsraum prägenden Vogellebensräume können diejenigen Gil-
den und Arten abgeschichtet werden, deren stete Präsenz aufgrund fehlender Bio-
tope und Habitatrequisiten hinreichend sicher auszuschließen ist. Im Einzelnen sind 
dies:

• Arten der Fließ- und Stillgewässer: hierher gehören alle Arten, die in ihrem Kernle-
bensraum sowohl zur Brut als auch zur Nahrungsaufnahme an Gewässer gebunden 
sind. Dies sind Wasservögel wie Enten, Gänse, Taucher, Rallenartige, Reiher aber auch 
Arten wie Eisvogel, Wasseramsel, Gebirgsstelze u.ä.

• Arten der Feuchtgebiete einschließlich der Röhrichte: hierher gehören alle Arten, die 
ihren Kernlebensraum sowohl zur Brut als auch zur Nahrungsaufnahme in Feucht-
wiesen, in vernässenden Arealen und damit verbundenen Vegetationsstrukturen ha-
ben. Dies sind z.B. Schnepfenvögel wie Bekassine, Wiesenweihe u.ä. oder obligate 
Röhrichtbrüter, z.B. Rohrsänger, Rohrammer.

• Arten ausgedehnter Wiesenschläge: hierher gehören alle obligaten Offenland-Arten, 
die vor allem große Schläge mit weiten Sichtachsen bevorzugen und in der Regel 
größere Distanzen zu vertikalen Strukturen wie Waldränder, Felswände oder Gebäude 
einhalten. Hierher zu zählen wären Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Steinschmätzer, 
Braunkehlchen, Schwarzkehlchen u.a.

• Arten ausgedehnter Wälder: hierher gehören alle Arten, die vor allem innerhalb gro-
ßer, reifer Waldbestände unterschiedlicher Ausprägung (mesophile Laub- und Nadel-
wälder, Bruch- und Auenwälder etc.) ihren Fortpflanzungs- und Nahrungsraum ha-
ben. Das sind z.B. größere Arten wie Schwarzspecht, Grauspecht, Habicht, sowie eine 
große Zahl mittelgroßer bis kleiner Vögel wie Misteldrossel, Pirol, Kuckuck, Klein- und 
Mittelspecht, Kernbeißer, einige Vertreter aus den Gattungsgruppen Laubsänger, Mei-
sen, Fliegenschnäpper, Dompfaff und andere.

• Habitat- und Nistplatzspezialisten: darunter werden Arten zusammengefasst, die 
ganz bestimmte Habitate, i.w.S. Sonderstandorte, z.B. Trockenbiotope, vegetations-
arme Flächen u.ä., präferieren, oder für deren Fortpflanzung essentielle Habitatrequi-
siten, wie Felswände, Gebäude, Großhöhlen etc. im Planungs- und Wirkraum des 
Vorhabens fehlen. Zu nennen sind Heidelerche, Rauch- und Mehlschwalbe, Mauer-
segler, Schleiereule, Uhu, Wanderfalke, Wendehals u.a.
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Kriterium Beschreibung

• Insgesamt wurden bei 5 Begehungen zu je 2 Stunden (20.03., 21.03., 14.03., 16.05. 
und 23.06.2023) lediglich 16 Vogelarten registriert, davon waren auf der Planungs-
fläche selbst mit Sicherheit nur 5 Arten als Brutvögel belegbar und zwar Amsel, Gold-
ammer, sowie Dorn- und Klappergrasmücke in der südlichen Hecke sowie die Feld-
lerche. Weiterhin wurde ein aktuell unbesetztes Nest der Elster erfasst. Von der Feld-
lerche wurden im Umfeld der Planungsfläche insgesamt 6 Reviersänger registriert, 
wobei der Planungsfläche selbst nur ein Brutpaar sicher zuzuordnen war. Externe 
Maßnahmen zur Aufwertung des Brutplatzangebotes sind daher angezeigt.

• Der Rotmilan wurde lediglich bei einer Begehung am 16.05. in den nördlich angren-
zenden Ackerflächen im Suchflug beobachtet. Nach den im LUA vorliegende (veralte-
ten) Daten befindet sich ein Rotmilanbrutplatz bei Bliesen in ca. 1,5 km Entfernung 
bei Bliesen (Nachweis Besatz 2010 und 2017) und ein älterer Nachweis östlich von 
Güdesweiler (2009). Das Plangebiet liegt am Rande des Rotmilan-Dichtzentrums 
„Nordostsaarland“.

• Um die Betroffenheit näher zu beleuchten, wurden weitere 4 Beobachtungstermine 
am 24.07., 03.08.,04.08 und 14.08.2023 angesetzt, bei denen die Aktivität über 
einen Zeitraum von jeweils 3 h von einem Beobachtungspunkt nordwestlich der Pla-
nungsfläche auf dem höchsten Geländepunkt aus beobachtet wurde. Hierbei wurden 
erneut an 2 Terminen Flüge im Bereich der nordwestlich angrenzenden Ackerland-
schaft beobachtet, ohne dass ein Suchflug direkt über der Planungsfläche registriert 
wurde.

• Die Notwendigkeit einer weiter vertiefenden Untersuchung z.B. nach Isselbächer et 
al. (2018) wird aus mehreren Gründen nicht gesehen:

• die Fläche hat nur ein geringe Größe (5,4 ha) und umfasst damit weniger als 1% 
des als Jagdhabitat anzunehmenden Offenlandkomplexes zwischen Oberthal, 
Namborn, Hofeld und Bliesen

• die Fläche liegt am Rand dieses Offenlandkomplexes

• die (veralteten) Daten des LUA belegen Horste in einer Entfernung von 1,5 km 
zum Plangebiet, diese Distanz liegt selbst außerhalb des zentralen Prüfbereiches 
gem. Anl. 1 BNatSchG und begründet daher de jure die Regelvermutung eines 
nicht signifikant erhöhten Verletzungsrisikos in Bezug auf Windkraftanlagen und 
damit gleichzeitig nur eine geringe Raumnutzungswahrscheinlichkeit der Pla-
nungsfläche; daraus lässt sich folglich auch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit 
einer Nahrungsraumnutzung am Standort ableiten

• auch lassen die seltenen Flugbeobachtungen keinen näherliegenden Brutplatz 
vermuten

• Eine essentielle Bedeutung der Fläche als Nahrungsraum darf aus den genannten 
Gründen, auch in Anbetracht des verbleibenden Nahrungsangebotes in der weitläu-
figen Offenlandschaft zwischen Oberthal, Namborn, Hofeld und Bliesen hinreichend 
sicher ausgeschlossen werden, zumal die mehrschürigen Grünländer hierbei als ge-
eignetere Nahrungsflächen zu betrachten sind als der mit Wintergetreide bestellte 
Acker am Planungsstandort mit einem zur Zeit der Jungenaufzucht i.d.R. hohen 
Fruchtstand.

Fledermäuse und sonstige Säugetiere

• Für die lokale Fledermausfauna darf angenommen werden, dass sich die Planungs-
fläche nicht in besonderem Maße als Jagdgebiet eignet. Bis auf die südliche Hecke 
fehlen Leitstrukturen. Auch können Quartiere auf der Fläche ausgeschlossen werden.

Herpetofauna

•  Auf der Fläche befinden sich keine offenen Gewässer. Tradierte Wanderwege sind am 
Standort nicht bekannt und aufgrund ihrer Lage auch nicht zu erwarten. 

• Für die planungsrelevanten xerotopen Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie 
(Kreuz-, Wechsel- und Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke) sind die Habitatbedin-
gungen auf der Planungsfläche und im näheren Umfeld ganz offensichtlich ungeeig-
net.
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• Die gilt gleichermaßen für die streng geschützten Reptilien (Mauer- und Zauneidech-
se, Schlingnatter), allenfalls darf im Bereich des südexponierten Heckensaumes ent-
lang des Weges mit der Zauneidechse gerechnet werden. Dahingehende Begehun-
gen (im Mai und Juni 2023) erbrachten jedoch keinen Nachweis. Auf der Ackerfläche 
selbst ist ein Vorkommen äußerst unwahrscheinlich.

Sonstige

• Die Bedeutung der Planungsfläche für Heuschrecken und Tagfalter ist im Unterschied 
zu Magergrünlandstandorten vernachlässigbar, daher standen diese Artengruppen 
nicht im Fokus der faunistischen Untersuchungen.  

• Tagfalter der Anhänge II/IV der FFH-RL können auf der Fläche schon aufgrund offen-
sichtlich fehlender spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen (Thymus/Origanum/
Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sangui-
sorba officinalis für Maculinea teleius und M. nausithous, Thymus pulegioides und 
Origanum vulgare für Maculinea arion) oder aufgrund der Habitatbedingungen (Ly-
caena dispar) ausgeschlossen werden.  

• Auch darf die Spanische Flagge als Mehrbiotop-Besiedler in Wäldern und Waldrän-
dern ausgeschlossen werden.

Schutzgut Boden: • Die Fläche wird als Getreideacker intensiv genutzt. Die Böden dürften entsprechend 
der Düngung und ggfs. Pestizidanwendung bereits deutlich vorbelastet sein. Ob auf 
der Fläche auch Flüssigdünger aufgetragen wird, ist unklar. 

• Die Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK 100) weist im Planungsbereich die 
Einheit 27 aus (Braunerde aus Hauptlage über Basislage aus grob- und feinklasti-
schen Sedimentgesteinen des Rotliegenden und Karbon), die Einheit ist durch einen 
starken bodenartlichen Wechsel gekennzeichnet. Die Karte der Versickerungseignung 
der Böden weist der Planungsfläche daher eine bedingte Eignung zu, die im Fall vor-
gesehener Versickerungsmaßnahmen genauer ermittelt werden sollte. Das 
Ertragspotenzial als Maß für die Bodenfunktion „Lebensraum für Pflanzen“ kann 
anhand der Funktionskarte aus maßstäblichen Gründen für die Fläche nicht genau 
bestimmt werden. Der Standort ist dahingehend durch einen aus den Daten der Bo-
denschätzung abgeleiteten sehr kleinräumigen Wechsel gekennzeichnet, der von ge-
ringen bis hohen Werten reicht. Aus den Grenzen der bonitierten Teilflurstücke der 
Bodenschätzung lässt sich jedoch für den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches 
eine mittlere bis hohe Bewertung ableiten. 

• Hinsichtlich des Biotopentwicklungspotenzials ist der Standorttyp 9 ausgewiesen 
(carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen, die Feldkapazität als 
Kriterium der Funktion im Wasserhaushalt wird mit 3 angegeben, was einer mittleren 
Funktion im Bodenwasserhaushalt entspricht. 

• In der Gesamtschau ergibt sich gem. der im Leitfaden des HLNUG4 vorgeschlagenen 
Kriterien und des Gesamtbewertungsschemas somit eine überwiegend mittlere Be-
wertung des Bodenfunktionserfüllungsgrades am Standort.  

• Auf der Fläche besteht nur sehr punktuell (vor allem im Bereich entlang des südlich 
angrenzenden Feldwirtschaftsweges) eine mittlere bis z.T. hohe geogene Erosionsdis-
position (Themenkarte CCW-Wassergefährdungsklassen im GeoPortal). Das LAPRO 
schlägt dahingehend jedoch strukturanreichernde Erosionsschutzmaßnahmen vor. 
Die Verdichtungsempfindlichkeit der anstehenden Böden lässt sich annäherungswei-
se aus den standörtlichen Bodeneigenschaften ableiten. Sie ist aufgrund der in den 
verfügbaren Bodenschätzungsdaten ausgewiesenen Bodenart (stark bis schwach 
sandige Lehme), der unter Ackernutzung eher geringen Humusanteile sowie der feh-
lenden Vernässungsindizien gering bis mittel, allenfalls örtlich leicht erhöht.  

• Seltene Bodentypen sind nicht ausgewiesen (Quelle: LAPRO). 

• Für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Boden-
veränderungen oder Verdachtsflächen bekannt. 
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Schutzgut Wasser: • Auf der Planungsfläche und im direkten Umfeld befinden sich keine Oberflächenge-
wässer.  

• Im näheren Umfeld befinden sich keine Bohrungen der öffentlichen Trink- und Not-
wasserversorgung. Das Grundwassermodell des Saarlandes gibt gem. den Angaben 
des LUA einen rechnerischen Wert von ca. 5 bis 10 m u. GOK für den Grundwasser-
flurabstand in diesem Bereich an.

Schutzgut Klima/Luft: • Das Plangebiet stellt einen Offenlandklimatop mit Ackernutzung dar, der in Strah-
lungsnächten als Kaltluftentstehungsgebiet zu betrachten ist. Aufgrund der Topo-
graphie (Kuppenrandlage) ist jedoch lediglich mit geringen und diffusen Abflüssen 
nach Südosten zu rechnen. Der Standort ist im LAPRO nicht als klimatologisch rele-
vantes Kaltluftentstehungsgebiet erfasst, Frischluftbahnen sind am Standort nicht 
ausgewiesen. 

Schutzgut Landschaftsbild: • Die Fläche befindet sich in einem strukturarmen, durch Ackerbau bestimmten Land-
schaftsausschnitt zwischen den Ortslagen von Namborn, Oberthal und Bliesen an der 
östlichen Flanke einer Geländekuppe (naturräumlichen Einheit „St. Wendeler Be-
cken“), dem sich nur eine geringe Landschaftsbildqualität zuweisen lässt. Diese Qua-
lifizierung gilt auch für die einheitlich bewirtschaftete Planungsfläche, lediglich die 
südlich angrenzende Heckenstruktur entlang des Feldwirtschaftsweges trägt zu einer 
geringen Diversifizierung bei. 

• Im LAPRO werden für die Fläche aufgrund der uniformen Struktur und der Erosions-
anfälligkeit strukturanreichernde Erosionsschutzmaßnahmen vorgeschlagen. 

• Aufgrund der Topographie und Neigung ist der Standort vor allem aus südöstlicher 
Richtung einsehbar, allerdings nur über eine geringe Distanz und aus einem ebenfalls 
intensiv ackerbaulich genutzten und unbesiedelten Bereich. Sichtverbindungen be-
stehen zur ca. 800 m entfernten Ortslage von Güdesweiler.  

• Die dokumentierte Einsehbarkeitsanalyse ist in Kap. 5.3.5 des Umweltberichtes dar-
gestellt. 

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter: • Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine in der Denk-
malliste des Saarlandes gem. § 6 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes 
(SDSchG) verzeichnete Denkmäler registriert. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
wurde von Seiten des Landesdenkmalamtes mitgeteilt, dass Bodendenkmäler nach 
heutigem Kenntnisstand nicht betroffen sind.  

• Das Landesdenkmalamt weist auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden gem. § 16 
Abs. 1 SDSchG und das Veränderungsverbot gem. § 16 Abs. 2 SDSchG hin. 

• Die gesamte Planungsfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Die erforderlichen Ab-
stände gem. § 14 Abs. 3 LWaldG werden eingehalten.

Schutzgut Mensch: • Die Planungsfläche liegt fernab von Siedlungen im Außenbereich in ca. 0,7 – 0,8 km 
Entfernung zu den Ortslagen von Güdesweiler und Oberthal und in ca. 420 m Ent-
fernung zum nächstgelegenen Wohngebäude (Lindener Hof), allerdings ohne direkte 
Sichtverbindung. Insofern dürften von der Anlage ausgehende Emissionen wie elekt-
romagnetische Strahlungen, Blendwirkungen der Module oder Lärmemissionen der 
Transformatoren unerheblich sein und nicht als relevante Immissionen an den Ein-
wirkorten ankommen. Eine Vorbelastung durch Lärm und Luftschadstoffe besteht 
nicht. 

• Der nördlich vorbeiführende asphaltierte Feldwirtschaftsweg wird von den Anwoh-
nern als Spazierweg genutzt, es handelt sich allerdings nicht um einen ausgewiese-
nen Wander- oder Radweg. 
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Schutzgutbezogene Auswirkungen

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora: • Die Planung betrifft einen intensiv bewirtschafteten Ackerschlag mit einem geringem 
Biotopwert. Die Baumhecke am Südrand bleibt als wertgebende Struktur erhalten, 
auch die schmalen eutraphenten Grassäume in der Fortführung der Hecke liegen 
außerhalb der Belegungsfläche. 

• Auch ohne konkrete Festlegung auf die Art der Unterhaltung/Flächenfreihaltung 
(Mahd oder Beweidung) darf der sich einstellenden oder angesäten Grasvegetation 
ein höherer Biotopwert zugewiesen werden als der Ackerfläche. Hinzu kommt die 
Verbesserung aus pedologischer Sicht (Einstellen der Bodenbearbeitung und Dün-
gung). Ein externer Ausgleich i.S.d. der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist 
gem. der Bilanzierung in Kap. 9 des Umweltberichtes daher nicht erforderlich.

• Neben den erwarteten und nachgewiesenen Gebüschbrütern (Amsel, Goldammer, 
Dorn- und Klappergrasmücke) war die Feldlerche die einzige Art, die als Brutvogel auf 
der Ackerfläche zu erwarten war. Sie wurde mit einem Brutpaar auf der Fläche nach-
gewiesen. 

• Eine konkrete Nahrungsraumnutzung durch den Rotmilan konnte nicht belegt wer-
den. Die Nahrungsraumqualität des i.d.R. praktizierten Wintergetreideanbaus ist vor 
dem Hintergrund des zur Zeit der Jungenaufzucht hohen Fruchtstandes als gering zu 
beurteilen. 

• Über Horste im nahen Umfeld (näher als die älteren bekannten Brutplätze, d.h. < 1,5 
km)  besteht keine Kenntnis. Auf dieser Grundlage kann eine essentielle Bedeutung 
der Planungsfläche als Nahrungsraum und damit ein erheblicher Effekt auf den Brut-
erfolg resp. eine populationsrelevante Wirkung ausgeschlossen werden. Auch die 
gleichsinnige Frage, ob die Festsetzungen des Bebauungsplanes dadurch einen popu-
lationsrelevanten Schaden gem. § 19 Abs. 3 Nr. 1 (Lebensräume der nach Art. 4 Abs. 
2 oder Anh. I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten) vorbereitet, ist damit be-
antwortet. Dies gilt gleichermaßen auch für andere Greifvögel, die das Offenland als 
Nahrungsraum nutzen wie den Mäuse- und Wespenbussard oder den als Nahrungs-
gast registrierten Turmfalken. Auf Intensivackerflächen sind ergiebige, große, unterir-
dische Wespennester als Hauptnahrungsquelle des Wespenbussards auch nur sehr 
selten zu finden.  

• Der Planungsraum ist nicht als bedeutsame Rastfläche für Zugvögel bekannt. Für 
herbstliche Aggregationen (z.B. schwarmbildende Stare oder Finken) stellen die PVA-
Freiflächen anlage- und betriebsbedingt mit großer Wahrscheinlichkeit auch keinen 
Störfaktor, sprich Verbotstatbestand, im Sinne des § 44 BNatSchG dar. Die in kleine-
ren Schwärmen oder als Einzeltiere zu erwartenden Arten sind bekanntermaßen auch 
Nahrungsgäste in Photovoltaik-Anlagen, die die Module sogar als Sitz- und Sammel-
platz benutzen.  

• Hinweise auf eine grundsätzliche Störung von Vögeln wie Lichtreflexe oder 
Blendwirkungen durch die Solarmodule oder Kollisionsgefährdungen durch das Phä-
nomen der „Unsichtbarkeit“ sind nicht bekannt8. Auch auf eine mögliche Attrak-
tionswirkung von PV-Modulen, die für Wasserflächen gehalten werden, gibt es bis-
lang keine Belege.

• Für Großsäuger (Schwarz- und Schalenwild) geht das Plangebiet aufgrund der Ein-
zäunung als Lebensraum verloren. Mögliche Wildwechsel sind in diesem Bereich 
unterbunden. Davon lässt sich allerdings kaum eine relevante Beeinträchtigung ab-
leiten, da im Umfeld ausreichende Äsungs- und Deckungsmöglichkeiten bestehen 
und die vergleichsweise geringen Größe keine Barrierewirkung (z.B. durch Versper-
rung von Wald-Wald-Korridoren) ausüben kann. Durch den geplanten Bodenabstand 
der Einzäunung von im Mittel 15 – 20 cm wird die PV-Anlagenstandort zukünftig 
weiterhin für Kleinsäuger, Reptilien und Amphibien passierbar bleiben.  

• Das lokale Nahrungsangebot für Fledermäuse in Form von Insekten dürfte sich als 
Folge der erhöhten Artendiversität des Grünlands gegenüber der vormaligen Acker-
nutzung, möglicherweise auch infolge der Wärmeabstrahlung von den Modulflächen 
eher erhöhen, so dass diesbezüglich zumindest keine negativen Effekte zu erwarten 
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sind. Allerdings ist die Qualität der strukturlosen Fläche als Nahrungsraum bereits auf 
einem sehr geringen Qualitätsniveau anzusiedeln. 

• Das lokale Nahrungsangebot für Fledermäuse in Form von Insekten dürfte sich als 
Folge der erhöhten Artendiversität des Grünlands gegenüber der vormaligen Acker-
nutzung, möglicherweise auch infolge der Wärmeabstrahlung von den Modulflächen 
eher erhöhen, so dass diesbezüglich zumindest keine negativen Effekte zu erwarten 
sind. Allerdings ist die Qualität der strukturlosen Fläche als Nahrungsraum bereits auf 
einem sehr geringen Qualitätsniveau anzusiedeln.  

• Auch weitere häufig genannte Wirkfaktoren auf die Fauna wie Spiegelung oder Lärm-
emissionen dürften unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen, da einerseits die Mo-
dule mit einer Ausrichtung von 20° umgebende Strukturen schwerlich widerspiegeln 
können und andererseits die von PV-Anlagen ausgehenden Lärmemissionen (Trafo-
geräusche) auf den Nahbereich beschränkt sind. Stör- und Lärmemissionen während 
der Bauphase sind temporär und nicht nachhaltig.  

• Weder auf der Ackerfläche noch in den eutraphenten Grassäumen ist mit den in FFH-
Anhang II/IV gelisteten Insektenarten zu rechnen, hier fehlen sowohl die strukturellen 
Habitatvoraussetzungen (Feuchtbrachen und -säume,/Feuchtgrünländer für Lycaena 
dispar und die feuchte ökologische Rasse von Euphydryas aurinia),  Magerrasen und 
-wiesen (Maculinea arion und xerophiler Typus von Euphydryas aurinia) als auch die 
artspezifischen Nahrungs-/Wirtspflanzen (Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/
Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sanguisorba officinalis für Maculinea nausit-
hous, Thymus pulegioides und Origanum vulgare für Maculinea arion, Oenothera 
biennis/Epilobium ssp. für Proserpinus proserpina).  

• Eine genauere artenschutzrechtliche Betrachtung wird in Kap. 5.4 des Umweltberich-
tes gegeben.

Schutzgut Boden: • Mit der Maßnahme geht zwar eine produktive ackerbaulich genutzte Fläche verloren, 
für das Schutzgut Boden bedeutet die vorgesehene extensive Grünlandbewirtschaf-
tung unter den Modultischen jedoch eine Verbesserung der pedologischen Funktio-
nen, da die Bodenbearbeitung, Düngung (und der chemische Pflanzenschutz?) ent-
fällt. Eine relevante Änderung der Bodenfunktionswerte durch die Beschattungswir-
kung und die punktuelle Änderung des Niederschlagsregimes lässt sich bei der ge-
planten Belegungsdichte nicht plausibel herleiten.  

• Die Bodenversiegelungen beschränken sich auf die Verankerung der Modultische, der 
Wechselrichter und Trafogebäude sowie des neu anzulegenden Schotterweges. 

• Die negativen Wirkungen beschränken sich auf diese Bereiche, auf denen die Boden-
funktionen (Lebensraum-, Puffer-, Speicher- und Transformatorfunktion) dann voll-
ständig oder partiell verloren gehen. Die geplanten  Schotterwege erlauben zumin-
dest eine begrenzte Versickerung von Niederschlagswasser und im begrenzten Um-
fang auch die Besiedlung durch Tritt- und Pflasterfugenvegetation.  

• Hinzu kommen kleineren Bodenumlagerungen i.d.R. auf bestehenden (ohnehin im 
Pflughorizont durchmischten) Ackerflächen bei der Anlage interner Kabelführungen.  

• In der Bilanz dürfte die begrenzte Befestigung auf der Fläche durch die oben genann-
ten positiven Effekte auch aus pedologischer Sicht kompensiert werden.  Die Böden 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes weisen in der Summe der im 
GeoPortal dargestellten Bodenfunktionen einen geringen bis mittleren Funktions-
erfüllungsgrad auf.  

• Die im Bebauungsplan festgesetzte Rückbauverpflichtung und Folgenutzung nach 
Betriebsende gewährleisten eine Wiedernutzbarmachung der Boden als Standort für 
die Landwirtschaft. 

• Durch den dauerhaften Bodenbewuchs und die fehlende Bodenbearbeitung wird 
auch die stellenweise auf der Fläche bestehende Erosionsgefahr gemindert. Die Ve-
getation dürfte die Gefahr von Erosionsrinnen durch ablaufendes Regenwasser ent-
lang der Modultischkanten bei Starkregenereignissen stark vermindern. Die Gefahr 
der oberflächigen Austrocknung von Böden unterhalb der Modultische besteht er-
fahrungsgemäß kaum, im vorliegenden Fall trägt das leichte Gefälle zu einer flächi-
gen Verteilung der Niederschläge bei.
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• Baubedingte Wirkungen und eine damit einhergehende Bodenverdichtung sind gem. 
der sandig-lehmigen Bodenfraktionen nach längeren Regenphasen zu erwarten. Die 
Fläche sollte dann nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Die Kabelgräben zwi-
schen den einzelnen Modultischen stellen insofern keinen erheblichen Eingriff dar, als 
dass eine Umlagerung und Durchmischung von Bodenbestandteilen bereits durch die 
ackerbauliche Bearbeitung umfassend stattgefunden hat. Bei der Ausführung von 
Bodenarbeiten ist grundsätzlich die DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben) zu beachten.

Schutzgut Wasser: • Auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer. 

• Die geringe Versiegelung bedingt nur eine sehr begrenzte Verringerung versicke-
rungswirksamer Fläche, eine Wirkung auf die Grundwasserneubildung ist somit nicht 
plausibel herleitbar. Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass das Grundwasser weder 
durch die erforderlichen Baumaßnahmen noch durch die spätere Nutzung qualitativ 
oder quantitativ beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere für erforderliche Eingriffe 
in Grund und Boden (Gründungsarbeiten, Wegearbeiten) sowie den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (z.B. Transformatoren, Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten). 

• Erforderliche Auflagen zu dem geplanten Vorhaben sind im Zuge der Bauanträge 
festzulegen.

Schutzgut Klima/Luft: • Kleinklimatische Wirkungen ergeben sich durch den Wechsel von beschatteten und 
besonnten Bereichen. Unter den Modultischen bewirkt die Beschattung eine tages-
zeitliche Temperaturabsenkung, andererseits heizt sich die Luft oberhalb der Module 
durch die Abstrahlung deutlich auf. In der Nacht wird die Wärmestrahlung unter den 
Modultischen länger gehalten, gegenüber dem klassischen Offenlandklimatop 
„Acker“ bedingt dies eine verminderte Kaltluftproduktion.

• Dieser Effekt kann jedoch aufgrund der Topographie (obere Hanglage mit auf breiter 
Front abfließenden Kaltluftmassen) und fehlender direkt zuordenbarer lufthygieni-
scher Bezugsräume (in der dörflichen Siedlungsstruktur im Umfeld fehlt ein relevanter 
Ausgleichsbedarf) vernachlässigt werden.  

• Eine erhebliche Wirkung ist schon deshalb nicht zu prognostizieren, da der Standort 
im LAPRO nicht als klimatologisch relevantes Kaltluftentstehungsgebiet erfasst ist 
und Frischluftbahnen am Standort nicht ausgewiesen sind. 

• Die Fläche liegt im Außenbereich und ist von ausgedehnten Waldflächen umgeben. 
Insofern besteht keine Vorbelastung durch Lärm oder Luftschadstoffe.  

• Lärm- und Schadstoffemissionen in signifikanter Größenordnung sind während des 
Betriebes nicht zu erwarten, sie entstehen lediglich einmalig im Zuge der Bau- oder 
wiederkehrend bei Wartungsarbeiten, allerdings in sehr begrenztem Umfang.

Schutzgut Landschaftsbild: • Der Planungsraum ist aufgrund der Topographie vor allem von Süden einsehbar. Hier 
befinden sich jedoch keine Sichtverbindungen zu Siedlungsbereichen oder stark fre-
quentierten Wegen bzw. Wanderwegen. Von Norden her ist der nördliche Teil des 
geplanten Solarparks von Güdesweiler aus einsehbar. Freie Sichtachsen bestehen je-
doch lediglich zu den oberen Stockwerken einzelner Gebäude im Bereich des Neu-
baugebietes an der Labertsborner Str.  

• Zum nahegelegenen Lindener Hof (420 m) bestehen ebenfalls Sichtverbindungen, 
wobei auch hier eine partielle Sichtverstellung durch ein Baumreihe und eine Hecke 
besteht.
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Abb.: Blick vom höchsten Punkt des Anlagenstandortes (1) nach Nordwesten in Richtung Lindener Hof und 
nach Norden in Richtung Güdesweiler (Brennweite = Normalbereich) 

• Der oben dargestellte Detailausschnitt der relevanten Sichtachsen belegt, dass auf-
grund der Topographie und der Lage sichtverstellender Gehölze zum PVA-Standort 
lediglich von einzelnen Gebäuden Sichtverbindungen bestehen. Von hier ist aller-
dings lediglich ein Ausschnitt des oberen Teils der PVA erkennbar und auch nur aus 
den oberen Etagen einzelner Wohngebäude.  

• In der Zusammenschau ist eine erhebliche Wirkung auf das Landschaftsbild auszu-
schließen.

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter: • Durch die Errichtung des Solarparks wird auf einer Fläche von ca. 5,4 ha die acker-
bauliche Bewirtschaftung für die Dauer des Betriebes der PV-Anlage eingestellt. 

• Da es sich um ein benachteiligtes Gebiet handelt, sollten die landesplanerisch abge-
leiteten konkurrierenden Nutzungsansprüche im Kontext des im EEG eingeräumten 
Vorrangs erneuerbarer Energien als geklärt gelten, auch wenn die Ackerzahlen am 
Standort über die durchschnittlichen Werte im Umfeld teilweise hinausgehen.  

• Insofern wird an dieser Stelle  eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden 
und seine wirtschaftliche Nutzbarkeit angenommen, zumal im Unterstand der 
PV-Anlage eine weitere Mahd oder Weidenutzung grundsätzlich möglich ist. Hinzu 
kommen die bereits beim Schutzgut Boden genannten positiven Wirkungen durch die 
ausbleibende Bodenbearbeitung und den Wegfall stofflicher Einträge (Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel). Die Rückbauverpflichtung nach Ende der Nutzung und die 
Folgenutzung „Landwirtschaft“ wurde per Festsetzung in den Bebauungsplan über-
nommen. Forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind von der Planung nicht betroffen. 

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-
de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt.

Schutzgut Mensch: • Zu betrachten sind die Aspekte „menschliche Gesundheit“ und „Erholungswirkung“.   

• In Bezug auf die menschliche Gesundheit sind nach allgemeingültiger Auffassung9 
mögliche Effekte der von den Modulen, Kabeln und Trafostationen ausgehenden 
elektromagnetischen Strahlung, mögliche Blendwirkungen der Module oder Lärm-
emission der Transformatoren zu vernachlässigen.  

• Kritische Blendwirkungen lägen gem. den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz bei Siedlungsbereichen vor, die sich in weniger als 100 m Entfernung 
westlich oder östlich von Siedlungsflächen befinden. Dies ist nicht der Fall. Lärmemis-
sionen durch Baumaschinen werden sich auf die Bauphase beschränken. Zum nächst-
gelegenen Wohngebäude (Lindener Hof) in ca. 420 m Entfernung besteht keine Sicht-
verbindung. 

• In Bezug auf die Erholungswirkung ist von Bedeutung, dass sich im Umfeld der Pla-
nungsfläche keine ausgewiesenen Wanderwege mit Sichtverbindungen zur Anlage 
befinden. Der nördlich am Anlagenstandort vorbeiführende Feldwirtschaftsweg wird 
von Fußgängern und Radfahrern nur in geringem Umfang frequentiert, der südlich 
vorbeiführende stellenweise geschotterte aufgrund der schlechten Zustandes prak-
tisch gar nicht.  

• Eine Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch lässt sich daher nicht begründen. 
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Relevanzprüfung

• Im Vorfeld wird anhand der im Geltungsbereich vorkommenden Biotope eine Poten-
zialabschätzung der hier vorkommenden Arten/Artengruppen vorgenommen. Voraus-
setzung für eine nähere Betrachtung ist die Verbreitung der Taxa, d.h. deren poten-
zielles Vorkommen im Großraum. Die weitere Abschichtung erfolgt auf der Grundlage 
der Habitatbedingungen am Standort.  

• Aufgrund der Biotopausstattung war im Vorfeld nicht auszuschließen, dass das Vor-
haben eine Relevanz für folgende Arten/Artengruppen besitzt:

• Vogelarten der Agrarlandschaft (Brut- und Nahrungsraum, z.B. Feldlerche)

• Vogelarten, die das Offenland als Nahrungsraum nutzen (z.B. Rotmilan) 

• Auch die Präsenz der Zauneidechse war vor allem im Bereich südlich der Baumhecke 
zu überprüfen. Das notwendige Untersuchungsprogramm zur Klärung der Wirkfakto-
ren und Wirkungspfade wurde bereits in Kapitel 4.1.1 des Umweltberichtes aufge-
führt und umfasst in Bezug auf die Fauna: 

• Erfassung der Brutvögel

• Erfassung der Nahrungsgäste

• Erfassung Reptilien/Amphibien und Insekten (kursorisch)

• Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Baumhecke nachweislich Brutraum für Amsel, 
Goldammer sowie Dorn- und Klappergrasmücke. Sie wird aus der Belegungsfläche 
ausgenommen, so dass eine direkter Brutraumverlust nicht tatbeständig ist. Ohnehin 
dürfte bei den registrierten Arten dahingehend eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden. 

• Für den Acker als eigentlichem Eingriffsraum wurden mit Ausnahme der Feldlerche (1 
Brutpaar) lediglich Nahrungsgäste nachgewiesen (Bluthänfling, Elster, Jagdfasan, 
Mauersegler, Mäusebussard, Turmfalke, Rauchschwalbe, Ringeltaube, Star und Stieg-
litz). Für die Feldlerche geht durch die Modulbelegung der Brutplatz mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit verloren, Maßnahmen zum Ausgleich des Brutraumverlustes sind 
daher angezeigt.

• Darüber hinaus entspricht der Planungsraum nicht den Lebensraumansprüchen der 
typischen wertgebenden und selten gewordenen Arten der weitläufig offenen Feld-
fluren. Für das Rebhuhn als eine der wertgebenden Arten der Gilde sind zudem struk-
turierte Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine in einer weiträumigen, aber 
strukturierten Agrarlandschaft wesentlichen Habitatbestandteile, daneben auch un-
befestigte Feldwege, die neben einem vielfältigen Nahrungsangebot auch Magen-
steine zur Nahrungszerkleinerung bieten. 

• Die Einschränkungen gelten auch für die Wachtel, deren Verbreitungsschwerpunkt im 
Saarland im Bereich der weitläufig offenen Agrarlandschaften des Mosel-, Saar, Nied- 
und Bliesgaues liegt. 

• Die Brutvorkommen des ebenfalls agrophilen Kiebitzes sind im Saarland bis auf ein 
Reliktvorkommen im Beeder Bruch bei Homburg erloschen. 

• Aufgrund der Ergebnisse ergab sich auch keine Betroffenheit des Rotmilans. Eine 
konkrete Nahrungsraumnutzung auf der Fläche konnte nicht nachgewiesen werden. 
Er wurde lediglich bei 3 der insgesamt 9 Beobachtungstermine (von denen allerdings 
die drei Märztermine vermutlich vor der Ankunft aus den Winterquartieren lagen) im 
nordöstlich angrenzenden Offenland kreisend beobachtet. Über Horste im näheren 
Umfeld (bis auf die älteren Belege in ca. 1,5 km Entfernung) besteht keine Kenntnis. 
Eine essentielle Bedeutung der Fläche als Nahrungsraum ist daher auszuschließen. 
Die Notwendigkeit einer weiter vertiefenden Untersuchung, wie vom LUA im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung angeregt (z.B. nach Isselbächer et al. 2018) wird aus den 
bereits in Kap. 4.1.2.1 des Umweltberichtes genannten Gründen nicht gesehen.  

• Der Planungsraum ist nicht als bedeutendes Rastgebiet bekannt. 
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• In Bezug auf Fledermäuse ist der weitgehend strukturlosen Ackerfläche keine beson-
dere Eignung als Nahrungsraum zuzuweisen. Einzige Leitstruktur ist die Hecke am 
Südrand. Die geringe Qualität als Jagdhabitat wird sich hier durch den Solarpark eher 
verbessern.  

• In der angrenzenden Hecke befinden sich zwei mittelalte Vogelkirschen, die jedoch 
keine Höhlenstrukturen aufweisen. Eine Quartiernutzung an der strukturierten Borke 
wird dadurch eingeschränkt, dass die Bäume fast vollständig eingewachsen und da-
mit nicht frei anfliegbar sind. Ohnehin bleibt die Hecke erhalten. 

• Die äußerst störungsempfindliche Wildkatze dürfte den deckungsarmen Planungs-
raum allenfalls als Streifrevier nutzen.  

• Ein Vorkommen der nachtaktiven und streng an Gehölze gebundenen Haselmaus 
kann ausgeschlossen werden, da die Fläche praktisch gehölzfrei ist.  

• Für die Artengruppe der Fledermäuse und die weiteren planungsrelevanten Säuge-
tiere kann daher eine Relevanz in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände ausgeschlossen werden.

• Auf der Fläche befinden sich keine offenen Gewässer, damit bestehen innerhalb des 
Planungsraumes keine Laich-Möglichkeiten, auch nicht in Form temporärer Kleinst-
gewässer. Es sind keine tradierten Amphibienwanderwege bekannt und auch nicht zu 
erwarten, da der Planbereich nicht zwischen Laichgewässern und geeigneten Land-
lebensräumen/Überwinterungsquartieren liegt. Eine Einschränkung der Durchwan-
derbarkeit ist durch den festgelegten Bodenabstand (15-20 cm) des Sicherheitszaune 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für Kleinsäuger.  

• Für die planungsrelevanten xerotopen Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie 
(Kreuz-, Wechsel- und Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke) sind die Habitatbedin-
gungen auf der Planungsfläche und im näheren Umfeld ganz offensichtlich ungeeig-
net. 

• Mit einem Vorkommen der planungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, 
Schlingnatter) ist im Gebiet nicht zu rechnen, da die notwendigen Habitatrequisiten 
fehlen, dies sind wärmebegünstigte Bereiche wie z.B. offene bzw. halboffene, rudera-
le Flächen, strukturierte Magerwiese und Saumbereiche sowie grabfähige Eiablage-
substrate und Versteckstrukturen/Überwinterungsmöglichkeiten. Potenzial besteht 
noch am ehesten für die Zauneidechse in den Saumbereichen am Südrand entlang 
des Feldwirtschaftsweges außerhalb des Geltungsbereiches. Auf der Ackerfläche 
selbst ist ein Vorkommen (insbesondere Winterquartiere) mit hoher Sicherheit auszu-
schließen. Dahingehend sind Bauzeitenregelungen (zur Vermeidung der Tötung von 
Tieren in Winterruhe) nicht angezeigt. 

• Tagfalter der Anhänge II/IV der FFH-RL können auf der Fläche schon aufgrund offen-
sichtlich fehlender spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen (Thymus/Origanum/
Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sangui-
sorba officinalis für Maculinea teleius und M. nausithous, Thymus pulegioides und 
Origanum vulgare für Maculinea arion) oder aufgrund der Habitatbedingungen (Ly-
caena dispar) ausgeschlossen werden. Auch darf die Spanische Flagge als Mehrbio-
top-Besiedler in Wäldern und Waldrändern ausgeschlossen werden.  

• Aufgrund der Ergebnisse der Relevanzprüfung erübrigt sich eine formelle gruppen- 
bzw. artbezogene Prüfung der Verbotstatbestände. Maßnahmen sind lediglich für die 
Feldlerche erforderlich.

Umwelthaftungsausschluss

• § 19 BNatSchG legt als Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen jeden 
Schaden fest, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Bei-
behaltung des günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensräume oder 
Arten hat. Natürliche Lebensräume im Sinne des Gesetzes umfassen alle natürlichen 
Lebensraumtypen des Anhangs I sowie Habitate der Arten des Anhangs II und Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, weiterhin 
die Lebensräume der in Art. 4, Abs. 2 oder in Anhang I der europäischen Vogelschutz-
richtlinie aufgeführten Arten.
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• Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind innerhalb des 
Geltungsbereiches nicht vorhanden.

• Aus den Ausführungen in Kap. 5.4.2 des Umweltberichtes wurde deutlich, dass den 
Eingriffsflächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann bzw. dass 
entsprechende Arten hier nicht vorkommen. In Bezug auf den Rotmilan sei noch ein-
mal auf die fehlende Beobachtung der Nahrungsraumnutzung des geplanten 
Solarparks verwiesen und auf die einschlägigen Fachkonventionen (u.a. LAMBRECHT 
& TRAUTNER 2007, Typuszuordnung 6c). Daher lässt sich hier ein populationsrele-
vanter Schaden gem. § 19 Abs. 3 Nr. 1 (Lebensräume der nach Art. 4 Abs. 2 oder Anh. 
I der Vogelschutzrichtlinie bzw. in Anh. II der FFH-RL aufgeführten Arten) nicht ablei-
ten.



FNP-Teiländerung „Solarpark Westliche Gombach“, Gemeinde Oberthal 20 www.kernplan.de

Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan den Geltungsbereich als “Flä-
che für die Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 9a BauGB dar.

Sonderbaufläche „Photovoltaik“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird der zu ändernde, ca. 5,4 ha 
große Bereich der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes als Sonderbaufläche 
„Photovoltaik“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
dargestellt. 

Damit wird die Errichtung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planerisch vorbereitet. 
Die Konkretisierung der Photovoltaiknutzung 
erfolgt im Bebauungsplan.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 5,4 ha -

Sonderbaufläche - ca. 5,4 ha

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde Wohn-  
und Arbeitsverhältnisse und die  
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Die geplante Darstellung einer Sonderbau-
fläche im Bereich der Teiländerung hat kei-
ne negativen Auswirkungen auf die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung ausreichend beachtet. Konflikte 
zwischen den angrenzenden Nutzungen 
und der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage 
werden durch ausreichende Abstände ver-
mieden. 

Eine kritische Immissionssituation gem. den 
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz besteht, wenn der Immissionsort 
weniger als 100 m in westlicher oder östli-
cher Lage entfernt ist. 

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 430 m entferntes Gebäude 
(Lindener Hof) nordwestlich des geplanten 
Solarparks, welches jedoch durch ein da-
zwischen liegenden Gehölzriegel von dem 
Plangebiet getrennt ist. Alle anderen Wohn-
nutzungen liegen in deutlich größeren Ent-
fernungen. 

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind somit nicht zu erwar-
ten.

Grundsätzlich sind Solarparks emissionsarm 
und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenanla-
gen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko aus, 
da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des Brand-
schutzes sind entsprechende Schutzkonzep-
te zu entwickeln. Davon unabhängig sind 
aufgrund der großen Entfernung zu den 
nächsten Siedlungen bei Bränden keine 

Auswirkungen auf den Menschen zu erwar-
ten.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen zu 
erwarten. Im Gegenteil wird durch den Be-
trieb des Solarparks elektrische Energie oh-
ne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photo voltaik -
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Bei dem von der geplanten FNP-Teilände-
rung betroffenen Gebiet handelt es sich um 
landwirtschaftliche Nutzflächen, die nicht 
für Erholungszwecke zur Verfügung stehen. 
Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
landwirtschaftlich genutztes Offenland oh-
ne besondere Erlebnisqualität und spezielle 
Erholungseinrichtungen inkl. offizielle Wan-
derwege hat auch der das Plangebiet um-
gebende Landschaftsraum für die Erho-
lungsnutzung nur eine geringe Bedeutung, 
so dass diesbezüglich nicht mit dem Plan-
vorhaben entgegenstehenden Konflikten zu 
rechnen ist.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchti-
gungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

„Schutzgebiete n. nach WHG/SWG oder 
BNatSchG sind nicht betroffen.  

Die gesamte Planungsfläche wird landwirt-
schaftlich genutzt und umfasst einen aktu-
ell mit Getreide bestellten Ackerschlag. Am 
Südrand ragen eine Baumhecke und ein 
kleines Schlehengebüsch geringfügig in den 
Geltungsbereich. Sie werden von der Mo-
dulbelegungsfläche ausgenommen. 

Die Fläche wird nördlich von einem asphal-
tierten und südlich einem geschotterten 
Feldwirtschaftsweg begrenzt.  

Die Fläche ist durch Düngung und evtl. Pes-
tizideinsatz bereits vorbelastet, im Zwi-
schenfruchtstand finden sich keine Segeta-
larten. Der Biotopwert der gesamten Pla-
nungsfläche ist daher gering. 

Durch die zukünftig geplante Grünlandbe-
wirtschaftung (oder Beweidung) der bisher 
intensiv ackerbaulich genutzten Fläche darf 
der Eingriff i.S.d. Eingriffsregelung trotz der 
(geringen) Versiegelung bilanziell als voll-
ständig ausgeglichen gelten.  

Im Zuge der faunistischen Erhebungen 
konnten auf der Fläche und im nahen Um-
feld insgesamt lediglich 16 Vogelarten re-
gistriert werden, davon waren auf der Pla-
nungsfläche selbst in der Baumhecke am 
Südrand mit Sicherheit nur Amsel, Goldam-
mer sowie Dorn- und Klappergrasmücke als 
Brutvögel belegbar. Die Feldlerche wurde 
mit einem Brutpaar auf der Fläche nachge-
wiesen. Als Ausgleich des Brutraumverlus-
tes wird eine vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im nahen Umfeld festgelegt. Auf 
der Ackerfläche selbst wurden neben der 
Feldlerche nur Nahrungsgäste registriert. 
Der besonders planungsrelevante Rotmilan 
wurde lediglich in der nordöstlich angren-
zenden offenen Feldflur kreisend beobach-
tet, eine konkrete Nahrungsraumnutzung 
auf der Planungsfläche wurde im Zuge der 

avifaunistischen Begehungen und zusätz-
lich angesetzter Beobachtungszeiträume zu 
keiner Zeit registriert. Eine essentielle Be-
deutung der Fläche als Nahrungsraum ist 
daher, auch in Anbetracht des zur Jungen-
aufzucht ungünstigen Sichtbedingungen im 
Wintergetreide, auszuschließen.  

Eine Bedeutung als Rastgebiet für Zugvögel 
ist nicht zu erwarten.  

Auch für die lokale Fledermausfauna kann 
angenommen werden, dass sich die Pla-
nungsfläche aufgrund weitgehend fehlen-
der Leitstrukturen nicht in besonderem Ma-
ße als Jagdgebiet eignet. Quartiere sind 
nicht betroffen, da Bäume mit höheren 
Stammstärken und möglichen Quartier-
strukturen in der Baumhecke am Südrand 
der Fläche fehlen.  

Mit einem Vorkommen weiterer planungs-
relevanter Arten ist aufgrund der bekannten 
Verbreitung oder der Habitatbedingungen 
am Standort nicht zu rechnen. Die im Be-
reich des südexponierten Saumes entlang 
der Hecke mögliche Zauneidechse wurde zu 
keiner Zeit beobachtet. Eine Planungsrele-
vanz besteht insofern nicht, als dass sich 
dieser Bereich außerhalb des Geltungsbe-
reiches befindet, die Zufahrt (auch bauzeit-
lich) von Norden erfolgt und auf der Acker-
fläche Individuen auch zur Aktivitätszeit 
nicht zu erwarten sind.  

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaftsbild lässt sich keine besondere 
qualitätsbezogene Disposition oder erhebli-
che Wirkung durch das Planungsvorhaben 
ableiten. Der Verlust an Bodenfunktion 
durch die geringe Versiegelung dürfte aus 
pedologischer Sicht durch die Aufgabe der 
Bodenbearbeitung, Düngung und eventuel-
len Pestizidanwendung kompensiert wer-
den.“ 
(Quelle: Umweltbericht mit grünordnerischem Fachbei-
trag und artenschutzrechtlicher Prüfung zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Westliche Gombach“ und zur pa-
rallelen Teiländerung des FNP in der Gemeinde 
Oberthal; Ortsteil Oberthal; ARK Umweltplanung und –
consulting, Paul-Marien-Straße 18, 66111 Saarbrü-
cken; Stand: 09.11.2023)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Erheb-
liche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-

ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage befin-
det, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen. 

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit allen 
Regelungs-, Lebensraum- und Produkti-
ons-/Nutzungsfunktionen nach sich zieht.

Hinweise auf seltene Böden oder Böden mit 
hoher Archivfunktion liegen nicht vor, so 
dass diesbezüglich kein Konfliktpotenzial 
erkennbar ist. Ähnliches gilt aufgrund des 
maximal mittleren Bodenfunktionswertes 
bezüglich der landwirtschaftlichen Nut-
zungsfunktion.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weitaus 
größten Teil des Plangebietes bleiben sämt-
liche Bodenfunktionen erhalten. Aufgrund 
der Vielzahl an vorhandenen Feldwirt-
schaftswegen im direkten Umfeld sind kei-
ne zusätzlichen externen Erschließungs-
maßnahmen notwendig. Im Allgemeinen 
wird das Schutzgut Boden bei PV-Freiflä-
chenanlagen nur geringfügig beeinträch-
tigt. Zudem handelt es sich um eine ledig-
lich temporäre Bodeninanspruchnahme, da 
nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser 

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich keine 
natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im di-
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rekten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt lediglich eine allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwasser 
über die schräg stehenden Module abläuft 
und vor Ort vollständig und ungehindert im 
Boden versickert, der Boden weitgehend 
unverändert erhalten bleibt und daher des-
sen Versickerungsfähigkeit nicht verändert 
wird, wird die Grundwasserneubildungsrate 
trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich bleiben. Eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildung und 
damit eine quantitative Veränderung des 
Grundwassers sind demzufolge nicht zu er-
warten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, 
die eine Grundwasserabsenkung verursach-
ten könnten, oder zu Gründungen in einem 
Bereich mit hoch anstehendem Grundwas-
ser wird es nicht kommen. Dadurch verur-
sachte Beeinträchtigungen sind daher 
ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Belan-
ge des Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser ist insgesamt nicht zu rech-
nen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Gemeinde reduziert mit der vorliegen-
den Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes die Fläche für die Landwirtschaft im Ge-
meindegebiet um ca. 5,4 ha zugunsten 
einer Sonderbaufläche. Negative Auswir-
kungen sind hierdurch nicht zu erwarten, da 
die Gemeinde an anderer Stelle über ausrei-
chend Landwirtschaftsflächen verfügt.

Zudem stellen die von der Planung betroffe-
ne Eigentümer ihre Flächen einvernehmlich 
und im eigenen Interesse für die Errichtung 
eines Solarparks zur Verfügung. Der 
Solarpark leistet einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Der 
Landwirt ist durch den temporären Wegfall 
einer kleinen Teilfläche nicht in seiner Exis-
tenz gefährdet. Eine landwirtschaftliche 
Nutzung der Fläche (Beweidung) ist trotz 
der Umsetzung des Planvorhabens möglich. 
Darüber hinaus wurde eine Rückbauver-
pflichtung und Folgenutzung „Landwirt-

schaft“ per Festsetzung in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Somit ist gewährleis-
tet, dass die überplanten Flächen nach Be-
endigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Errich-
tung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Darüber hinaus handelt es sich bei dem als 
Sonderbaufläche darzustellenden Bereich 
um eine in der Potenzialkarte „Freiflächen-
potenzial für Solaranlagen auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in benachtei-
ligten Gebieten im Saarland“ dargestellten 
Potenzialfläche.

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ge-
wonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der - 
von Oberthal kommend - von Westen her 
an die Fläche heranführt.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 

kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutzge-
biete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Photovoltaik-Freiflächenanlage können 
durch die Überbauung mit PV-Modulen lo-
kalklimatische Veränderungen auftreten, da 
zum einen tagsüber unter den Modulreihen 
durch die Überdeckungs- und Beschat-
tungseffekte niedrigere Temperaturen auf-
treten und zum anderen in den Nachtstun-
den infolge der Verhinderung der Abstrah-
lung durch die überdeckenden Modulti-
schen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffenen 
Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung. 
Das Projekt erfüllt damit auch die Anforde-
rungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 



FNP-Teiländerung „Solarpark Westliche Gombach“, Gemeinde Oberthal 24 www.kernplan.de

(EEG), das den Ausbau der regenerativen 
Energien fördert.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions-
flächen verloren. Nach Beendigung der 
PV-Nutzung wird die Anlage jedoch voll-
ständig zurückgebaut, sodass die Flächen 
wieder der Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen werden. Die Flächeneigentümer sind 
existenziell nicht von den betroffenen Flä-
chen abhängig. Durch anfallende Pacht ein-
nahmen erwirtschaften die Flächen weiter-
hin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

• Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlage zum Ausbau regenerativer 
Energiegewinnung 

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
nach erfolgtem Rückbau der Anlage wieder 
ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt 
werden.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sprechen.

Aus Sicht der Gemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche der öffentlichen Sicherheit 
dienen, als überragende Belange des öf-
fentlichen Interesses. Landwirtschaftliche 
Betriebe sind nicht existenziell betroffen.

Fazit

Die Gemeinde hat die zu beachtenden Be-
lange in ihrer Gesamtheit gegeneinander 
und untereinander abgewägt. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, die Teiländerung umzusetzen.


